
Anlage 1 

1 Grundpraktikum 

Das Grundpraktikum vermittelt dem Fachoberschüler grundlegende Kenntnisse und Arbeitstechniken der 
gewählten Fachrichtung/des gewählten Schwerpunktes auf der Grundlage der entsprechenden 
Ausbildungsrahmenpläne für anerkannte einschlägige Ausbildungsberufe und der Lehrpläne für die 
bildungsgangbezogenen fachtheoretischen Fächer der Fachoberschule. Der Fachoberschüler macht sich 
mit typischen Arbeitsvorgängen und fachwissenschaftlichen Arbeitsmethoden vertraut und erhält einen 
Einblick in seinen Tätigkeitsbereich. 

2 Fachpraktikum/Praktikumsinhalte 

Das Fachpraktikum baut auf dem Grundpraktikum auf; die im Grundpraktikum erworbenen Kenntnisse und 
Arbeitstechniken sollen verstärkt unter betrieblichen Bedingungen angewandt werden. 

Im Fachpraktikum soll der Fachoberschüler in der jeweiligen Fachrichtung/dem jeweiligen Schwerpunkt 
Einblick in das Betriebsgeschehen gewinnen, Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein entwickeln 
sowie Erfahrungen mit Arbeitsmethoden wie folgt sammeln: Der Fachoberschüler arbeitet bei der 
Beschaffung, Lagerung und Fertigung, beim Absatz, bei der Kundenberatung, bei der Verarbeitung und 
Auswertung von Daten und Texten mit. Im Produktionsbereich, im Rechnungswesen (Buchführung, 
Kalkulation, Abrechnung, Planung) und im Zahlungs- und Kreditverkehr als Hauptfunktionen des Betriebes 
erhält er Einblicke in die betriebliche Organisation und Verwaltung, in den funktionalen Betriebs- und 
Arbeitsablauf und in das Personal- und Sozialwesen. Der Fachoberschüler lernt Informations- und 
Kommunikationstechniken kennen.  
 

Für Fachoberschüler, die noch nicht 18 Jahre alt sind, gelten die Vorschriften des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes. 

Der Fachoberschüler legt der Fachoberschule vor Beginn des Praktikums im Betrieb ein ärztliches Zeugnis 
über die gesundheitliche Eignung zur Praktikumsdurchführung vor, das nicht älter als drei Monate sein darf. 

Da es sich beim Praktikum im Betrieb um eine schulische Ausbildung handelt, die lediglich in einer 
außerschulischen Ausbildungsstätte während der Schulzeit durchgeführt wird, ist nicht der Betrieb, sondern 
die Schule für den Versicherungsschutz verantwortlich. In diesen Fällen gilt: 

1.  Der Fachoberschüler ist gesetzlich gegen Unfall versichert (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 8 Buchst. b SGB VII).  

2.  Der Fachoberschüler unterliegt nicht der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Renten-, Pflege- 
und Arbeitslosenversicherung. Er ist bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres über die 
Familienversicherung nach § 10 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 3 SGB V gesetzlich krankenversichert; im 
Falle des § 10 Abs. 3 SGB V, in dem die Familienversicherung nicht eingreift, obliegt es ihm bzw. 
seinen Eltern, für den Krankenversicherungsschutz zu sorgen.  

3.  Gegen die gesetzliche Privathaftpflicht, das heißt gegen Schäden, die der Fachoberschüler im 
Zusammenhang mit den ihm übertragenen Tätigkeiten verursacht, erhält der Fachoberschüler 
persönlichen Haftpflichtdeckungsschutz vom Schulträger nach Maßgabe des Thüringer Gesetzes 
über die Finanzierung der staatlichen Schulen.  

4.  Für den Ersatz von Schäden, die der Fachoberschüler nicht im Zusammenhang mit den ihm 
übertragenen Tätigkeiten, sondern nur bei Gelegenheit des Praktikums verursacht (z. B. mutwillige 
Beschädigung), gelten die allgemeinen haftungsrechtlichen Grundsätze des Bürgerlichen 
Gesetzbuches.  

Fachoberschüler, die während ihres Praktikums beim gewerbsmäßigen Herstellen, Behandeln oder 
Inverkehrbringen von Lebensmitteln tätig sind oder beschäftigt werden und dabei mit diesen in Berührung 
kommen, haben dem Praktikumsbetrieb eine Bescheinigung des Gesundheitsamtes oder eines vom 
Gesundheitsamt beauftragten Arztes nach Maßgabe des Infektionsschutzgesetzes vorzulegen. Die Kosten 
hierfür sind vom jeweiligen Schulträger zu übernehmen. 

Fachoberschule und Praktikumsbetrieb regeln gemeinsam alle Fragen der Durchführung des Praktikums; 
sie informieren sich gegenseitig in geeigneter Form über den Ausbildungsfortschritt der Fachoberschüler. 

Der Praktikumsbetrieb benennt eine nach Ausbildung und Erfahrung geeignete Fachkraft für die Betreuung 
und Anleitung der Schüler. 

 

http://schulrechtplus.luchterhand.de/schulleitungsrthplus/lpext.dll?f=id&id=SRTH_008_006_001&t=document-frame.htm&2.0&p=#BD_SGBVII_2_1
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http://schulrechtplus.luchterhand.de/schulleitungsrthplus/lpext.dll?f=id&id=SRTH_008_006_004&t=document-frame.htm&2.0&p=#BD_SGBV_10_2
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